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Montagebedingungen 

 

Allgemeine Montageinformationen 
 
§ Montagen können nur in Verbindung mit der gleichzeitigen Bestellung eines dafür 
vorgesehenen Produktes aus unserem Sortiment gebucht werden 
 
§ Der Montagepreis beinhaltet Anfahrten von max. 30KM bis zur Baustelle 
 
§ Die Baustelle ist mit einem LKW oder vergleichbaren Fahrzeug erreichbar 
 
§ Die Montage erfolgt nach Absprache. Zum vereinbarten Termin muss jemand vor Ort 
sein, um die Monteure zu empfangen und einzuweisen. Ausfallzeiten stellen wir in 
Rechnung. Genannte Lieferungs- und Montagetermine sind unverbindlich, bei schlechter 
Witterung oder Schwierigkeiten auf vorherigen Baustellen kann es zu Verschiebungen 
kommen. I.d.R. erfolgt die Montage bei trockenen Bedingungen und nicht zu starken 
Wind. Bei Wetterveränderung entscheiden die Monteure selbstständig, ob sie die 
Montagearbeiten abbrechen. 
 
§ Bauseits wird kostenlos Strom und Wasser, soweit erforderlich, zur Verfügung gestellt. 
Zudem sollte eine Sanitäreinrichtung für die Monteure zugängig sein. 
 
§ Die Zuwegung und der Montagebereich sollte frei von Hindernissen und Gegenständen, 
wie Gartenmöbel, Pflanzkästen usw. sein, so dass die Monteure ausreichend Platz zum 
Arbeiten haben. Unsere Monteure nehmen stets Rücksicht auf angelegte Gärten. Trotz 
allem sollten z.B. Pflanzen in unmittelbarer Nähe zur Baustelle versetzt werden. Unsere 
Monteure müssen oft schwer tragen und können daher nur bedingt auf die Bepflanzung 
achten. Wir bitten hier um Verständnis! 
 
§ Der Kunde weist vorab auf besondere Geländeform bzw. Geländebeschaffenheit hin, 
z.B. ein starkes Grundstücksgefälle o.ä.. Zudem ist zwingend auf im Erdreich verlaufende 
Strom- Wasser und andere Ver- und Entsorgungsleitungen hinzuweisen, ggf. ist ein 
Leitungsplan zur Verfügung zu stellen. Unterlässt er dieses, gehen evtl. Schäden zu 
seinen Lasten. 
 
§ Für Fundamentmontagen muss der Boden grabfähig sein (bis Bodenklasse 3* - *es 
dürfen keine größeren Steine im Erdreich vorkommen, kein Beton, kein Lehmboden 
sowie kein größeres Wurzelwerk) Weitere Definitionen zu den Bodenklassen finden Sie 
im Internet.  
Zum Einbringen der Fundamente in das Erdreich, werden Pflastersteine, verlegte Platten 
oder sonstige Bodenbeläge durch die Monteure aufgenommen, falls dies bauseits nicht 
vorbereitet ist. 
Die Entsorgung des Aushubes, sowie das Anpflastern von entnommenen Pflastersteinen, 
Platten o.ä. sind grundsätzlich KEIN Bestandteil der Fundamentmontagen. 
Es erfolgen vor der Montage keine „Probegrabungen“, so dass die endgültige 
Bodenklasse erst bei der Montage festgestellt werden kann. 
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§ Übergabe der Baustelle / Sauberkeit 
Die Abnahme der Montage erfolgt umgehend nach Fertigstellung, gemeinsam mit den 
Monteuren. Der Kunde muss hierfür entsprechend anwesend sein ggf. ist mit den 
Monteuren ein Zeitpunkt auszumachen. 
Eventuelle, offensichtliche Beanstandungen müssen bei der Abnahme vermerkt werden. 
Die Übergabe der Baustelle erfolgt besenrein. Eine Endreinigung, z.B. die Gläser unserer 
Terrassendächer, ist nicht im Montagepreis enthalten. Je nach Witterung, besonders bei 
Regen, können auch Finger- bzw. Handabdrücke auf den Produkten entstehen. Oft lassen 
sich diese erst im trockenen Zustand restlos entfernen, was bauseits durch den Kunden 
geschehen muss. Dies ist kein Reklamationsgrund! 
 
§ Anfallende Mehrkosten durch erschwerte Bodenverhältnisse oder durch zu lange 
Abladewege (über 20 m ), die bei der Angebotsabgabe oder Auftragserteilung nicht 
bekannt waren, werden je nach Aufwand zusätzlich berechnet. 
Zur Beweissicherung wird der Auftraggeber durch den Monteur informiert oder es 
werden Beweisfotos gemacht. 
 
§ Als Kunde und Bauherr bist du dafür verantwortlich, dass ein eventuell notwendiger 
Bauantrag gestellt wird und eine Genehmigung vor Baubeginn vorliegt und sonstige, 
eventuelle behördliche Auflagen eingehalten werden. 
 
§ Der Monteur ist inkassoberechtigt kann die Mehrkosten, bei Privatkunden, direkt auf 
der Baustelle abrechnen. Firmen erhalten eine Nachberechnung. Grundlage dafür ist 
unser aktueller Brutto-Stundenlohn oder die Vermerke in unserer Auftragsbestätigung! 
 

spezielle Montage- und Produktinformationen 
 
§ Abdichtungen im Dachbereich, z.B. Wandanschlüsse, können durch uns nur unter 
Ausschluss jeglicher Gewährleistung ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere für raue 
oder unebene Fassaden. 
 
§ Einige Produkte können nur bei bestimmten Mindesttemperaturen verarbeitet werden, 
z.B. bei Silikon- oder Klebearbeiten. 
 
§ Bei Gartenhausmontagen muss die bauseits vorbereitete Fläche plan und eben sein 
(z.B. Platten waagerecht ohne Gefälle verlegt). 
 
§ Einfache Geräteraumtüren (Z-Rahmen-Tür) im Carport, Gerätehäusern oder Schuppen, 
werden standardmäßig nicht als Tischlerarbeit geliefert. Eine Gewährleistung gegen 
Verziehen, Verdrehen wird nicht übernommen. Schließkorrekturen müssen durch den 
Kunden ausgeführt werden. Holz ist ein Naturprodukt! Besonders im Winter kann es 
durch das Quellverhalten des Holzes dazu führen, dass die Türen „klemmen“ bzw. sich 
schwer öffnen lassen. Wählen Sie im Zweifel ein anderes Produkt, z.B. Leimholztüren. 
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§ Produkte, welche eine Entwässerung haben (Carport, Terrassendach, Gartenhaus usw.) 
werden durch unsere Monteure nicht an das Regenwassernetz angeschlossen. In der 
Regel endet das Fallrohr ca. 30cm über OKF. 
 
§ Bei vereinbarter Anpflasterung erfolgt der Schnitt mit einer Trennscheibe. Es handelt 
sich somit um einen groben Zuschnitt. Handwerkliche Toleranzen beim Schnittbild sind zu 
tolerieren. 
 
§ Bei Produkten mit Farbbehandlung achte auf die Hinweise in den Dokumenten 
(Angebot, Auftragsbestätigung, Kataloge usw.). Bei Holzprodukten kann es, je nach 
Holzart, zu Farbabweichungen kommen. Bei vielen Produkten wird ein „einfacher 
Farbanstrich“ angeboten – ein zweiter Anstricht ist eventuell bauseits erforderlich, wenn 
dieser nicht explizit beauftragt wurde. Für kleinere Farbfehler erhält der Kunde i.d.R 
kostenlos Farbe, um diese selbst zu korrigieren. 
 
§ Elektro-Installation des Zubehörs z. B. eine Markise oder LEDs erfolgt nicht durch uns 
sondern muss - wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben - durch eine autorisierte Elektro-
Fachkraft (Elektriker bzw. Elektro-Fachbetrieb) durchgeführt werden. Diese muss direkt 
von dir beauftragt werden und wird direkt mit dir abrechnen. Ausgenommen davon sind 
Artikel, die mit einem 230 V-Haushaltsstecker ausgestattet sind. 
 
§ Die Montagen erfolgen gemäß den anerkannten Regeln der Technik. Holz ist ein 
Naturprodukt, das umgebungs- und witterungsbedingt arbeitet und sich im Laufe der Zeit 
verändert. 
 
Änderungen der Bauausführung bedürfen der Schriftform! Sämtliche Zusatzleistungen, 
welche nicht Bestandteil des Montagepreises sind, werden nach dem aktuellen 
Stundenlohn abgerechnet. Die Monteure entscheiden selbstständig, ob sie nicht 
eingeplante Zusatzarbeiten ausführen können. Bei bauseits bedingten Umsonst-
Anfahrten wird ein kompletter Montage-Tag in Rechnung gestellt (Preis je nach Anzahl 
Monteure), z.B. bei nicht frei geräumter Baustelle oder bei nicht erbrachten, aber 
erforderlichen und abgesprochenen Vorarbeiten. 
 
 
 

    _____________________________ 
              Datum, Unterschrift Kunde 
 
 

Die Montagebedingungen müssen vor Montagebeginn unterschrieben werden! 
 

Sende uns diese per Mail an info@holz-pilarski.de 


